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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1957

Norm

StVO §15 Abs4

Rechtssatz

Überholen eines ganz auf seiner rechten Fahrbahnseite fahrenden Radfahrers durch Lastkraftwagen mit zwanzig bis

fünfundzwanzig km/h unter Einhaltung eines ein Meter nicht unterschreitenden Abstandes auf vier Meter breiter

Straße mit Schneebelag zulässig. Herstellen eines Einverständnisses nicht erforderlich, wenn der Radfahrer ohnehin

auf seinem äußersten rechten Straßenrand fuhr und nicht weiter nach rechts abschwenken konnte.
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Entscheidungstext OGH 24.09.1959 9 Os 115/59

Auch; Veröff: ZVR 1960/153 S 111
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SW: Auto
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